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Bei Antwortschreiben bitte anführen
Graz, am 8.11.2002
Schulärztliche Untersuchung zu
Projekttage, Schullandwochen,

Schulveranstaltungen
Auf Grund verschiedener Anfragen wird dieser Erlass in Erinnerung gebracht:
Rechtlich ist nur die gemäß § 66, Abs. 2 SchUG vorgesehene jährliche ärztliche Untersuchung zwingend vorgeschrieben.
Weitere schulärztliche Untersuchungen bedürfen der Zustimmung des Schülers.

Für Schulveranstaltungen sieht die SchVV selbst keine ärztlichen Untersuchungen vor. Sollten im Einzelfall die Richtlinien für die Durchführung aus Gründen der Sicherheit bzw. Gesundheit eine vorherige ärztliche Untersuchung verlangen, bleibt es den Schülern überlassen, das Angebot des Schularztes anzunehmen oder aber selbst für eine Untersuchung zu sorgen und ein Attest vorzulegen (Stellungnahme von Herrn Hofrat Dr. Perko).

Mit freundlichen Grüßen

Für den Amtsführenden Präsidenten:

Dr. Buchbauer
� EMBED CorelDRAW.Graphic.6  ���











LSR f. Stmk , 8011 Graz, Körblergasse 23, Postfach 663,  DVR: 0064360, Parteienverkehr: Mo. - Fr. 08.30 - 12.00 Uhr

[image: image2.wmf]_983707847.unknown

